
pd3f: Beyond PDF
Extrac5ng Con5nuous Text with Machine Learning

Johannes Filter


@fil_ter   @pd3f_





Bundesrechtsanwaltskammer 
Littenstr. 9 

10179 Berlin 

Köln, 11.08.2014 
065-14brak01 L/B 

BRAK-Nr. 255/2014 
K I StGB § 299 
K I StGB §§ 331 ff. 
Entwurf eines Gesetzes zur Bekampfung der Korruption - Referentenentwurf des BMJV 

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Johnigk, 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 18.06.2014 möchte der Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
Köln zum Referentenentwurf des BMJV folgendes anmerken: 

1; 
Der Referentenentwurf steht vor der Schwierigkeit, Vorgaben aus internationalen Abkommen umsetzen 
zu müssen, die selbst fragwürdig sind. Dies betrifft insbesondere die Tatbestandsausweitung der Norm 
des 8 299 StGB auf die Pflichtverletzung gegenüber dem Geschäftsherrn. Inwieweit es für eine 
international oder auch global geführte Sanktionierung von Korruption erforderlich sein soll, in § 299 
StGB zusätzlich den Geschäftsherrn zu schützen, ist nicht ersichtlich. Eine Berührung internationaler 
Interessen bei fehlender Umsetzung des Geschäftsherrnmodells liegt fern, weil diese Interessen gerade 
durch das Wettbewerbsmodell geschützt werden. 

Die Tatbestandsausweitung hat mithin lediglich instrumentellen Charakter, dürfte aber noch im Rahmen 
des gesetzgeberischen Ermessensspielraums liegen, so dass verfassungsrechtliche Bedenken nicht 
erhoben werden können. Der Fehler für die unnötige Tatbestandsausweitung liegt mithin nicht im 
Referentenentwurf, sondern in der Vorarbeit zum Strafrechtsübereinkommen über Korruption des 
Europarats begründet. 

Die Aufnahme der Bestechung im geschäftlichen Verkehr in dem Vortatenkatalog des 8 261 StGB mag 
inzwischen zwingend sein (II, 3. der Begründung des Entwurfs). Hier ergeben sich allerdings 
verfassungsrechtliche Bedenken. 

Wir verweisen auf die Stellungnahme der BRAK zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (BRAK-Stellungnahme-Nr. 
34/2010). Dort ist zu Recht ausgeführt, die Gesetzgebungsgeschichte der Norm des 8 261 StGB lehre, 
dass bei deren Einführung Gesichtspunkte der Normenbestimmtheit und des Übermaßverbots gerade 
für die Aufstellung des Vortatenkatalogs eine entscheidende Rolle gespielt haben. Mit der seinerzeit 
vorgeschlagenen Ausweitung werde die enumerative Konstruktion des Katalogs praktisch aufgegeben 
(Blatt 4 der Stellungnahme). Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass sich nach 
empirischen Erkenntnissen zur Wirksamkeit des der Geldwäsche zugrunde liegenden Konzepts es sich 
in der Praxis als weitgehend wirkungslos erwiesen hat. Die hieraus folgende, sich auf den symbolischen 
Charakter beschränkende Aufwertung der "Vortat" des 8 299 StGB führt zu dem Dilemma, dass es dem 
Rechtsstaat fremd und für ihn nicht begründbar ist, aus symbolischen Gründen strafen zu dürfen. 

Mithin führt die Aufnahme des § 299 StGB in den Vortatenkatalog auch unter der Einschrankung auf 
besondere Tatbegehungsweisen - zu Bedenken gegenüber dem Bestimmtheitsgrundsatz und dem 
Rechtsstaatsprinzip. Die Aufnahme der Norm in den Vortatenkatalog ist deshalb - auch gegen die 
"zwingenden" Vorgaben in Art. 2 Abs. 3 des EU-Rahmenbeschlusses - wegen Verfassungswidrigkeit zu 
unterlassen. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer Köln 

SPARKASSE KölnBonn 6 66 27 46 (BLZ 370 501 98) 

TELEFON (0221) 97 30 10-0 FAX (0221) 97 30 10-50 e-mail: kontakt@rak-koeln.de www.rak-koeln.de 
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Wir verweisen auf die Stellungnahme der BRAK zum Referentenent- 

fassungsrechtliche Bedenken. 
3. der Begründung des Entwurfs). Hier ergeben sich allerdings ver- 
Vortatenkatalog des 8 261 StGB mag inzwischen zwingend sein (II, 
Die Aufnahme der Bestechung im geschäftlichen Verkehr in dem 

Europarats begründet. 

in der Vorarbeit zum Strafrechtsübereinkommen über Korruption des 
standsausweitung liegt mithin nicht im Referentenentwurf, sondern 

nicht erhoben werden können. Der Fehler für die unnötige Tatbe- 
sensspielraums liegen, so dass verfassungsrechtliche Bedenken 
rakter, dürfte aber noch im Rahmen des gesetzgeberischen Ermes- 
Die Tatbestandsausweitung hat mithin lediglich instrumentellen Cha- 
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sen gerade durch das Wettbewerbsmodell geschützt werden. 
Umsetzung des Geschäftsherrnmodells liegt fern, weil diese Interes- 
sichtlich. Eine Berührung internationaler Interessen bei fehlender 
299 StGB zusätzlich den Geschäftsherrn zu schützen, ist nicht er- 
geführte Sanktionierung von Korruption erforderlich sein soll, in § 
schäftsherrn. Inwieweit es für eine international oder auch global 
Norm des 8 299 StGB auf die Pflichtverletzung gegenüber dem Ge- 
dig sind. Dies betrifft insbesondere die Tatbestandsausweitung der 
ternationalen Abkommen umsetzen zu müssen, die selbst fragwür- 

1; Der Referentenentwurf steht vor der Schwierigkeit, Vorgaben aus in- 

des anmerken: 

der Rechtsanwaltskammer Köln zum Referentenentwurf des BMJV folgen- 
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 18.06.2014 möchte der Vorstand 

sehr geehrter Herr Kollege Johnigk, 
Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, 

- Referentenentwurf des BMJV 
Entwurf eines Gesetzes zur Bekampfung der Korruption 
K I StGB §§ 331 ff. 
K I StGB § 299 
BRAK-Nr. 255/2014 
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